
Beitragsordnung der „Initiative für die Natur e.V.“ 

13.02.2022  

§ 1  

Grundsatz  

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die 

Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren und 

Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins 

geändert werden. 

§ 2  

Beschlüsse 

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die 

Aufnahmegebühr und Umlagen. Der Vorstand legt die Gebühren fest. 

(2) Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden 

Jahres erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss 

der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt 

werden. 

§ 3  

Beiträge, Mitgliedsform, Beitragshöhe pro Jahr in EUR 

01 Jugendliche (ab 16 Jahre), Erwachsene, Rentner 30,00 

02 Ehrenmitglieder o.B. (freiwillige Zuwendung) 

03 Familienbeitrag (inkl. aller im Haushalt lebender Kinder) 50,00 

04 fördernde Mitglieder 120,00 

(1) Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende 

Mitgliederstatus maßgebend. 

 (2) Der Mitgliedsbeitrag enthält die Ausgaben für die in der 

Mitgliederversammlung beschlossenen laufenden Kosten des Vereins. 

(3) Mitgliedsbeiträge sind bis spätestens 01.03. des jeweiligen Jahres 

auf unser PayPal-Konto: info@initiative-natur.de einzuzahlen. Ist es 

einem Mitglied nicht möglich diese Onlinezahlung zu veranlassen, hat er 

den Beitrag auf das Vereinskonto DE32 1606 2008 4108 4314 00 zu 

überweisen oder in bar beim Vorstand zu entrichten. 
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(4) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages, der 

Gebühren und Umlagen Sorge zu tragen. Mitgliedsbeiträge sind an den 

Verein zur Zahlung spätestens fällig am 1.3.eines laufenden Jahres und 

müssen bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins 

eingegangen sein. Ist der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein 

nicht eingegangen, befindet sich das Mitglied mit seiner 

Zahlungsverpflichtung in Verzug.  

 (5) Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu 

ermäßigen oder zu erlassen. Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und 

/ oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht. 

(6) Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06. erfolgt eine Berechnung 

von 50% des Beitragssatzes. 

 

 

Stand: 13. Februar 2022                                                      
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